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Sitzung Nr. 81/2013 
HFWA Nr. 7/2013 

 
 
An die Mitglieder  
des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 20.11.2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Born-
heim lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Mittwoch, 04.12.2013, 09:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt 
 
.Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung  
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Einwohnerfragestunde  
3 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 55/2013 vom 

12.09.2013 
 

4 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter Per-
sönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999 

571/2013-1 

5 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die An-
stalt des öffentlichen Rechts "Stadtbetrieb Bornheim" 

536/2013-1 

6 Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushalts-
jahr 2010 

606/2013-2 

7 Maßnahmenliste zur Haushaltskonsolidierung - Umsetzungscontrolling 
zum 31.10.2013 

613/2013-2 

8 Antrag der SPD-Fraktion vom 26.03.2013 betr. Energiewende umset-
zen, Klimaschutz verbessern und kommunales Energiemanagement 
optimieren 
(HFWA 25.04.2013, 23.05.2013) 

202/2013-1 

9 Beratung des Stellenplanes 2014 
(Rat 26.09.2013) 

429/2013-1 

10 Fortschreibung Ausstattungskonzept Grundschulen und Erstellung ei-
nes Medienentwicklungsplans 
(ASS 26.11.2013) 

599/2013-1 

11 Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen 615/2013-2 
12 Antrag der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Elektronische Gewerbe-

anmeldung 
529/2013-3 

13 Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhe-
bung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim 

607/2013-2 

14 Mitteilung betr. Veränderungen im Filialnetz der Deutschen Post AG in 
Bornheim 

553/2013-1 
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15 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 

Sitzungen 
 

16 Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Umstellung auf das 
SEPA-Verfahren 

527/2013-2 

17 Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Nebentätigkeiten von 
Beschäftigten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs 

528/2013-1 

18 Anfrage der SPD-Fraktion vom 26.10.2013 betr. Leasing Konzept Hal-
lenfreizeitbad 

578/2013-2 

19 Anfrage der SPD-Fraktion vom 05.11.2013 betr. Serie von Einbrüchen 
in der Stadt Bornheim 

594/2013-3 

20 Anfragen mündlich  
 Nicht öffentliche Sitzung  

21 Beförderung der Leiterin des Fachbereiches Bürgerdienste und Ord-
nungswesen, Oberinspektorin Sabine Walter 

539/2013-1 

22 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

23 Anfragen mündlich  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Wolfgang Henseler) 
Bürgermeister 
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Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Bornheim am 
Donnerstag, 12.09.2013, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 55/2013 

  Nicht-öffentliche Sitzung  HFWA Nr. 6/2013 
 
Anwesende 
Bürgermeister 
Henseler, Wolfgang Bürgermeister  

Mitglieder 
Bandel, Helga CDU-Fraktion  
Donix, Michael CDU-Fraktion  
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  
Heller, Petra CDU-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Koch, Christian FDP-Fraktion  
Kuhl, Sebastian CDU-Fraktion  
Paschmanns, Dieter SPD-Fraktion  
Schausten, Manfred SPD-Fraktion  
Schmitz, Heinz Joachim Bündnis90/Grüne bis TOP 7 tw 
Söllheim, Michael CDU-Fraktion bis TOP 10 tw 
Stüsser, Peter CDU-Fraktion  
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion  
Wirtz, Hans-Dieter CDU-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Dopstadt, Julian Bündnis90/Grüne  
Gruneberg, Julia SPD-Fraktion  
Pacyna, Michael Dr. Bündnis90/Grüne ab TOP 6 tw 

Verwaltungsvertreter 
Cugaly, Ralf Kämmerer  
Schnapka, Markus Beigeordneter  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Deussen-Dopstadt, Gabriele Bündnis90/Grüne  
Freynick, Jörn FDP-Fraktion  
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion  
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. Bündnis90/Grüne  
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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Einwohnerfragestunde  
3 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 33/2013 

vom 23.05.2013 und Nr. 47/2013 vom 02.07.2013 
 

4 Auswirkungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf das Fi-
nanz- und Rechnungswesen; hier: Handhabung geringwertiger Ver-
mögensgegenstände 

273/2013-2 

5 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haus-
haltsjahr 2013 für die Produktgruppen 1.11.01 Elektrizitätsversorgung 
und 1.11.02 Gasversorgung 

394/2013-2 

6 Entwurf des Nachtragshaushaltes 2013/2014 des Rhein-Sieg-Kreises 444/2013-2 
7 Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2013 betr. Überprüfung von  Rei-

nigungsleistungen an Schulen und städtischen Gebäuden 
407/2013-6 

8 Mitteilung betr. Schließung der Filiale der Barmer GEK in Bornheim 442/2013-1 
9 Städtische Grünanlage mit Kiefern an der Friedrichstraße in Roisdorf 403/2013-SUA 

10 Windpark Bornheim, Bürgerbeteiligung 423/2013-SUA 
11 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 

Sitzungen 
 

12 Anfragen mündlich  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

Bürgermeister Wolfgang Henseler eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsausschusses der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist und dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlussfähig ist. 
 
 
De Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters, 
den Tagesordnungspunkt 13 von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 12. 
 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
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3 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 

33/2013 vom 23.05.2013 und Nr. 47/2013 vom 02.07.2013 
 

Beschluss 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss erhebt gegen den Inhalt der Niederschriften 
über die Sitzung Nr. 33/2013 vom 23.05.2013 und Nr. 47/2013 vom 02.07.2013 keine Ein-
wände mit der Maßgabe, dass bei der Niederschrift Nr. 47/2013 Herr Krüger als anwesend 
und Herr Dr. Kuhn als nicht anwesend in die Anwesenheitsliste aufgenommen werden. 
 
- Einstimmig -  
 

4 Auswirkungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf das 
Finanz- und Rechnungswesen; hier: Handhabung geringwertiger 
Vermögensgegenstände 

273/2013-2 

Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters 
zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
 

5 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im 
Haushaltsjahr 2013 für die Produktgruppen 1.11.01 Elektrizitäts-
versorgung und 1.11.02 Gasversorgung 

394/2013-2 

Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 
Der Rat stimmt gem. § 83 GO überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb 
der Produktgruppen 1.11.01 - Elektrizitätsversorgung in Höhe von 60.000 € und 1.11.02 -
Gasversorgung in Höhe von 60.000 € zu.  
Die Deckung wird gewährleistet durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen in-
nerhalb der Produktgruppe 1.16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft. 
 
- Einstimmig -  
bei 1 Stimmenthaltung (CDU tw.) 
 

6 Entwurf des Nachtragshaushaltes 2013/2014 des Rhein-Sieg-
Kreises 

444/2013-2 

Beschluss: 
Der Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss verweist die Vorlage ohne Votum an den Rat. 
 

7 Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2013 betr. Überprüfung von  
Reinigungsleistungen an Schulen und städtischen Gebäuden 

407/2013-6 

Beschluss: 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister  
 
1. zu prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen die Wahrnehmung der Reinigung ganz 

oder teilweise in städtischen Gebäuden mit eigenem Personal erfolgen kann, 
 

2. das Ergebnis der Prüfung den Rahmenbedingungen der derzeitigen Reinigungsver-
gabe gegenüber zu stellen und  
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3. die Thematik auch im AK „Gebäudereinigung“ zu erörtern und auf Antrag der Fraktion 

B90/Die Grünen, die Ergebnisse der  bisherigen Ermittlung des Stadtbetriebes mit 
einzubeziehen. 
 

Abstimmungsergebnis zu Ziffer 1 und 2: 
7 Stimmen für den Beschluss (SPD, BM) 

12 Stimmen gegen den Beschluss (CDU, B90/Grüne, FDP, UWG) 
 
Abstimmungsergebnis zu Ziffer 3: 
- Einstimmig -  
 
Der Beschluss zu den Ziffern 1 und 2 ist damit abgelehnt. 
 
AM Dr. Pacyna erklärt zu seinem Abstimmungsverhalten, dass er die jetzige Beauftragung 
der Ziffern 1 und 2 deshalb abgelehnt habe, weil er erst wissen möchte, welche Daten vor-
liegen und das dann in dem AK geprüft wird. Das bedeutet nicht, dass er grundsätzlich ge-
gen die Ziffern 1 und 2 sei. Wenn es erforderlich wäre, wäre er auch für die ersten beiden 
Ziffern. 
 

8 Mitteilung betr. Schließung der Filiale der Barmer GEK in Born-
heim 

442/2013-1 

- Kenntnis genommen -  
 

9 Städtische Grünanlage mit Kiefern an der Friedrichstraße in 
Roisdorf 

403/2013-SUA 

Beschluss: 
Der Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

• nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bürgermeisters, 
• beauftragt den Bürgermeister, künftig bei Planung bzw. Neuanlage oder wesentlicher 

Änderung von städtischen Grünanlagen grundsätzlich den Umweltausschuss zu be-
teiligen und soweit erforderlich bei der Auswahl der Pflanzenart entscheiden zu las-
sen und 

• beschließt, die städtischen  Kiefern auf der Grünanlage vor dem Parkplatz Friedrich-
straße nicht fällen zu lassen. 

 
- Einstimmig -  
 

10 Windpark Bornheim, Bürgerbeteiligung 423/2013-SUA 
Beschluss: 
Der Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss verweist die Vorlage auf Antrag der CDU-
Fraktion ohne Votum an den Rat. 
 
- Einstimmig -  
 

11 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

Keine 
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12 Anfragen mündlich  

von AM Koch betr. Pilotprojekt iPad 
Gibt es diesbezüglich einen aktuellen Sachstand? 
Antwort: 
Der aktuelle Sachstand wird den Fraktionsvorsitzenden in den nächsten Tagen übermittelt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Wolfgang Henseler  gez. Petra Altaner 
Bürgermeister  Schriftführung 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
Rat 17.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 571/2013-1 

    Stand 23.10.2013 
 
Betreff 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter 
Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999 

 
Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 
Beschlussentwurf Rat: 
 
Der Rat beschließt folgende Satzung: 
 
1. Satzung vom …… zur Änderung der Satzung über die Ehrung verdienter Persön-
lichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999 
 
Aufgrund der §§ 7, 34 und 41 Abs. 1 Bst. d und f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / 
SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2013 (GV. NW. S. 194) hat 
der Rat der Stadt Bornheim am ……… folgende Änderung der Satzung über die Ehrung ver-
dienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim beschlossen: 
 
Artikel I 
 
1. 

 
§ 3 erhält folgende neue Fassung: 

Ehrung des Ehrenamtes 
 
(1) Der Rat kann Persönlichkeiten, die sich um das Wohl der Stadt verdient gemacht ha-

ben, eine Ehrennadel überreichen. Über die Verdienste des jeweils Geehrten wird eine 
vom Bürgermeister zu unterzeichnende Urkunde ausgestellt, die mit der Ehrennadel in 
würdiger Form überreicht wird. 

(2) Die Ehrennadel trägt das Wappen der Stadt Bornheim. Sie wird in den Kategorien 
„Gold“, „Silber“ oder „Bronze“ verliehen. 

(3) Ratsmitglied und Ortsvorsteher erhalten je nach der Dauer des Innehabens ihres Eh-
renamtes eine Ehrennadel in der folgenden Kategorie: 

 
- nach einer Wahlperiode: „Bronze“ 
- nach zwei Wahlperioden: „Silber“ 
- nach drei und mehr Wahlperioden: „Gold“ 

 
Ratsmitglieder, die zugleich Ortsvorsteher sind, erhalten für diese Zeit nur eine Ehrung. 
2. § 4 wird ersatzlos gestrichen. 
3. Der bisherige § 5 wird zu § 4. 
4. Der bisherige § 6 wird zu § 5.  

Ö  4
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Artikel II 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Der Bürgermeister beabsichtigt als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung die Satzung 
über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch die Stadt Bornheim vom 17.12.1999 zu 
ändern. 
 
Die zum Ende der Wahlperiode 2009-2014 ausscheidenden Ratsmitglieder und Ortsvorste-
her werden mit einer Ehrennadel in Bronze, Silber oder Gold geehrt. 
Von einer Verleihung des Ehrenringes der Stadt Bornheim oder des Wappentellers der Stadt 
Bornheim wird zukünftig abgesehen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Deutlich Reduzierung der bisherigen Kosten durch Verzicht auf den Ehrenring, die Kosten 
der Ehrennadel werden mündlich mitgeteilt. 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
Rat 17.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 536/2013-1 

    Stand 09.10.2013 
 
Betreff 
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des 
öffentlichen Rechts "Stadtbetrieb Bornheim" 

 
Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 
Der Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 
s. Beschlussentwurf Rat 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt folgende Satzung:  
 
4. Satzung vom …… zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt 
des öffentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am ………aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 
in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe l der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 
/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. April 2013 (GV. NRW. S.194), 
folgende 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Anstalt des öf-
fentlichen Rechts “Stadtbetrieb Bornheim“ vom 02.10.2007 beschlossen: 
 
Artikel I 
  
 § 2 Abs. 1, Nr. 5 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„5. die Betriebsführung für das Wasserwerk der Stadt Bornheim.“ 
 
 

 
Artikel II 
Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Zu Artikel 1: 
 
Allgemeines: 
Mit Schreiben vom 26.09.2013 teilte die Kommunalaufsicht mit, dass die in der derzeit gülti-
gen 3. Fassung der Satzung des Stadtbetriebes Bornheim (Vorlage 390/2012-1) enthaltene 
Formulierung des § 2 Abs. 1, Nr. 5 „die Wasserversorgung der Stadt Bornheim“ nicht unmit-
telbar auf eine Betriebsführerschaft des Stadtbetriebes für das Wasserwerk der Stadt Born-

Ö  5
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heim schließen lasse. 
Auf Grund des Konkretisierungsgebotes bittet die Kommunalaufsicht um Änderung der For-
mulierung im Sinne des im Beschlussentwurf vorgelegten Artikel I.  
Im Falle einer Übertragung der Wasserversorgung in eigener Verantwortung müsste die Sat-
zung des Stadtbetriebs Bornheim nochmals entsprechend geändert werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Personalkosten und Sachaufwand zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzungsänderung 
und zur Aktualisierung des Ortsrechts 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
Rat 17.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 606/2013-2 

    Stand 11.11.2013 
 
Betreff 
 

Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 
2010 

 
Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, den Entwurf des Gesamt-
abschlusses für das Haushaltsjahr 2010 des Konzerns „Stadt Bornheim“ zur Kenntnis zu 
nehmen und diesen zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss zu verweisen. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat nimmt den Entwurf des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 des Kon-
zerns „Stadt Bornheim“ zur Kenntnis und verweist diesen zur Prüfung an den Rechnungsprü-
fungsausschuss. 
 
Sachverhalt 
 
Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 
31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung aufzustellen, welcher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde vermittelt.  
 
Ziel des Gesamtabschlusses ist es, den Konzern „Stadt Bornheim“ als wirtschaftliche Einheit 
aus städtischer Kernverwaltung und verselbstständigten Aufgabenbereichen zusammenzu-
fassen. 
 
Neben der Stadt wurden im Rahmen des Gesamtabschlusses die folgenden verselbststän-
digten Aufgabenbereiche voll konsolidiert: 
 
 Stadtbetrieb Bornheim AöR 
 Wasserwerk der Stadt Bornheim 
 Abwasserwerk der Stadt Bornheim. 

 
Das Geschäftsjahr für den Konzern „Stadt Bornheim“ und die konsolidierten Bereiche ent-
spricht dem Kalenderjahr.  
 

Ö  6

14/87



606/2013-2  Seite 2 von 3 
 

Die für den Gesamtabschluss erforderliche Aufbereitung der Einzelabschlüsse und Identifi-
zierung konzerninterner Geschäftsbeziehungen erfolgte in Abstimmung mit den betreffenden 
Betrieben und durch Unterstützung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO. 
 
Hierauf basierend wurde im Anschluss die Eliminierung sämtlicher konzerninterner Verflech-
tungen (Konsolidierung) vorgenommen:  

 Kapitalkonsolidierung 
Verrechnung der städtischen Beteiligungsbuchwerte mit dem entsprechenden Eigen-
kapital der Tochterunternehmen 

 Schuldenkonsolidierung 
Verrechnung der konzerninternen Forderungen und Verbindlichkeiten  

 Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
Verrechnung der konzerninternen Aufwendungen und Erträge. 

 
Die mit dem Gesamtabschluss aufbereiteten Informationen bilden die Grundlage für eine 
Gesamtsteuerung der Stadt und der in den Gesamtabschluss einzubeziehenden städtischen 
Unternehmen.  
 
Die Darstellung der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung entspricht den Rege-
lungen des § 49 Abs. 3 i. V. m. § 41 Abs. 3 und Abs. 4 bzw. § 38 Abs. 1 Satz 3 GemHVO 
NRW.  
 
Insgesamt weist die Gesamtergebnisrechnung 2010 einen Fehlbetrag i. H. v. 4.814.971 € 
auf. Dieser ist geprägt durch die Verluste der Stadt Bornheim sowie des Stadtbetriebs Born-
heim (SBB AöR), wird jedoch gemildert durch die bei den städtischen Werken erzielten Ge-
winne. 
 
Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2010 wurde gemäß §116 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 95 
Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorge-
legt. Der Bürgermeister leitet nunmehr den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Fest-
stellung zu.  
 
Die Prüfung des Gesamtabschlusses obliegt gemäß § 116 Abs. 6 GO dem Rechnungsprü-
fungsausschuss. Dieser bedient sich nach § 101 Abs. 8 GO NRW zur Durchführung der 
Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung. Die für die Prüfung des Jahresabschlusses ein-
schlägigen Vorschriften der GO finden bei der Prüfung des Gesamtabschlusses entspre-
chende Anwendung. Im Anschluss wird der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte 
Gesamtabschluss gemäß §116 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 96 GO durch den Rat per Beschluss 
bestätigt. 
 
Nach derzeitiger Planung wird die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 
19.03.2014 und die Bestätigung durch den Rat am 27.03.2014 erfolgen. 
 
Der Vorlage sind die Eckdaten des Entwurfs des Gesamtabschlusses 2010 des Konzerns 
„Stadt Bornheim“ in Form  

 der Eröffnungs-Gesamtbilanz zum 01.01.2010 
 der Gesamtbilanz zum 31.12.2010 
 der Gesamtergebnisrechnung 2010 

beigefügt. 
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Die Aufstellung der Entwürfe der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2011, 2012 und 2013 soll 
kontinuierlich erfolgen und bis Ende des Jahres 2014 abgeschlossen sein. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
wie im Sachverhalt erläutert 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Gesamt-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 
2 Gesamtbilanz zum 31.12.2010 
3 Gesamtergebnisrechnung 2010 
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              - Entwurf - Gesamt-Eröffnungsbilanz Konzern Stadt Bornheim  zum

A K T I V A P A S S I V A

1. Anlagevermögen 466.102.771 1. Eigenkapital 150.763.297

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 208.091    1.1 Allgemeine Rücklage 149.623.983
1.2 Sachanlagen 458.370.905    1.3 Ausgleichsrücklage 9.188.668

1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte 33.058.634 1.4.1 Gesamtjahresergebnis -6.842.281
1.2.1.1 Grünflächen 23.930.362 1.4.2 Ergebnisvortrag -1.207.073
1.2.1.2 Ackerland 1.307.900
1.2.1.3 Wald, Forsten 445.486 2. Sonderposten   102.942.127

1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke 7.374.887 2.1 für Zuwendungen 58.370.474
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 118.556.306 2.2 für Beiträge 44.383.360

1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 8.705.549 2.4 Sonstige Sonderposten 188.292
1.2.2.2 Schulen 80.650.639
1.2.2.3 Wohnbauten 3.907.954 3. Rückstellungen 29.158.036

1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb 25.292.166 3.1 Pensionsrückstellungen 26.312.595
1.2.3 Infrastrukturvermögen 299.949.923 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 888.778

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm. 34.978.107 3.4 Sonstige Rückstellungen 1.956.663
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.751.303
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl. 106.669.870 4. Verbindlichkeiten 184.744.797

1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl 112.538.263 4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit. 155.235.174
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm. 1.096.780 4.3 Verbindl. aus Krediten z. 

Liquid.sich
23.169.931

1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen
25.753.547

4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen
1.848.553

1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve  
             Infrastrukturvermögen 16.162.054

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
4.491.139

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 13.754
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.442.330 5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.062.153

1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.484.417
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.865.541

1.3 Finanzanlagen 7.523.775
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.173.568
1.3.3 Übrige Beteiligungen 3.896.331
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 363.737
1.3.5 Ausleihungen 90.138

2. Umlaufvermögen 5.259.633

2.1 Vorräte 42.000
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 42.000

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg. 4.623.636
2.2.1 Forderungen 4.339.081
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände 284.555

2.4 Liquide Mittel 593.997

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 308.006

BILANZSUMME:           471.670.410 BILANZSUMME:    471.670.410 

01.01.2010
Ö  6
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Gesamt-Bilanz Konzern Stadt Bornheim  zum 31.12.2010 - Entwurf -

A K T I V A P A S S I V A

1. Anlagevermögen 461.681.898 1. Eigenkapital 145.987.311

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 184.592    1.1 Allgemeine Rücklage 150.948.472
1.2 Sachanlagen 453.974.863    1.3 Ausgleichsrücklage 2.034.287

1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte 32.957.186 1.4.1 Gesamtjahresergebnis -4.814.971
1.2.1.1 Grünflächen 23.962.137 1.4.2 Ergebnisvortrag -2.180.476
1.2.1.2 Ackerland 1.307.900
1.2.1.3 Wald, Forsten 445.486 2. Sonderposten   104.305.786

1.2.1.4 Sonst. unbeb. Grundstücke 7.241.664 2.1 für Zuwendungen 59.114.364
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte 116.645.278 2.2 für Beiträge 43.330.551

1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen 8.570.226 2.4 Sonstige Sonderposten 1.860.871
1.2.2.2 Schulen 80.453.732
1.2.2.3 Wohnbauten 3.016.894 3. Rückstellungen 30.359.326

1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a. Betr.geb 24.604.426 3.1 Pensionsrückstellungen 27.441.483
1.2.3 Infrastrukturvermögen 296.906.991 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 896.857

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm. 35.320.387 3.4 Sonstige Rückstellungen 2.020.986
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.704.171
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl. 107.709.708 4. Verbindlichkeiten 184.756.912

1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl 109.437.026 4.1 Anleihen 51.681.844
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm. 1.064.482 4.2 Verbindl. aus Krediten f. Investit. 101.498.214
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen 24.965.126 4.3 Verbindl. aus Krediten z. Liquid.sich 24.600.000
1.2.3.8 Aufgedeckte Stille Reserve  
             Infrastrukturvermögen 15.706.091 4.5 Verbindl. aus Lief. u. Leistungen 2.679.624

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22.759 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.297.230
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 2.491.212
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.569.813 5. Passive Rechnungsabgrenzung 4.235.022

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.381.624
1.3 Finanzanlagen 7.522.443

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.173.568
1.3.3 Übrige Beteiligungen 3.896.331
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 363.737
1.3.5 Ausleihungen 88.806

2. Umlaufvermögen 7.264.393

2.1 Vorräte 16.200
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 16.200

2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg. 4.838.470
2.2.1 Forderungen 4.547.498
2.2.2 Sonst. Vermögensgegenstände 290.972

2.4 Liquide Mittel 2.409.723

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 698.066

BILANZSUMME:           469.644.357 BILANZSUMME:    469.644.357 

Ö  6
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2010

1 Steuern und ähnliche Abgaben 40.037.250

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.462.658

3 + Sonstige Transfererträge 239.190

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.383.790

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 840.652

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.150.833

7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.907.349

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0

9 +/- Bestandsveränderungen -25.800

10 Ordentliche Gesamterträge 88.995.922

11 - Personalaufwendungen 18.924.440

12 - Versorgungsaufwendungen 1.277.520

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.176.225

14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.866.550

15 - Transferaufwendungen 31.284.769

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.575.703

17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 86.105.205

18 = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

(= Zeilen 10 und 17) 2.890.716

19 + Finanzerträge 307.336

20 - Finanzaufwendungen 8.013.024

21 = Gesamtfinanzergebnis

(= Zeilen 19 und 20) -7.705.688

22 = Ordentliches Gesamtergebnis

(= Zeilen 18 und 21) -4.814.971

23 + Außerordentliche Erträge 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0

25 = Außerordentliches Gesamtergebnis

(= Zeilen 23 und 24) 0

26 = Gesamtjahresergebnis 

(= Zeilen 22 und 25) -4.814.971

Gesamt-Ergebnisrechnung Konzern Stadt Bornheim

Ertrags- und Aufwandsarten Gesamt-

Ergebnis-

rechnung

                                  - Entwurf -

Ö  6
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Rat 25.04.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 202/2013-1 

    Stand 02.04.2013 
 
Betreff 
 

Antrag der SPD-Fraktion vom 26.03.2013 betr. Energiewende umsetzen, 
Klimaschutz verbessern und kommunales Energiemanagement optimieren 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Bürgermeister wird gebeten, im Entwurf des kommenden Stellenplans die Stelle eines 
Dipl. Ingenieurs der Fachrichtung Energie-, Versorgungs- und Umwelttechnik zur Optimie-
rung des kommunalen Energiemanagements vorzusehen. 
 
Sachverhalt 
 
Die SPD-Fraktion beantragt, den Bürgermeister mit der Einrichtung einer neuen Stelle im 
kommenden Stellenplan zu beauftragen. Die Stelle soll nach EG 12 TVöD ausgewiesen 
werden und zur Einstellung eines Dipl. Ing. Fachrichtung Energie-, Versorgungs- und Um-
welttechnik dienen. Die Begründung der SPD-Fraktion ist aus dem beigefügten Antrag er-
sichtlich. Um die gesetzten energiepolitischen Ziele erreichen zu können, sieht der Bürger-
meister ebenso den Bedarf für eine derartige Stelle. Dabei ist zu erwarten, dass gerade in 
der Anfangsphase die Kosten einer derartigen Stelle durch die erzielten Einsparungen oder 
Verbesserungen ausgeglichen werden können. 
 
Der Kämmerer stellt den Entwurf der Haushaltssatzung mit allen Anlagen (dazu gehört u.a. 
auch der Stellenplan) auf und leitet diesen dem Bürgermeister zur Bestätigung zu. Die Auf-
stellung des Stellenplans erfolgt in eigener Verantwortung des Kämmerers und des Bürger-
meisters. In dieser Aufstellungsphase u.a. des Stellenplans ist nach hiesiger Auffassung eine 
konkrete Anweisung zur Aufnahme bestimmter Einzelheiten rechtlich nicht zulässig. Der 
Stellenwert wird im Aufstellungsverfahren ermittelt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 

Ö  8
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Rat 26.09.2013 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
Rat 17.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 429/2013-1 

    Stand 05.08.2013 
 
Betreff Beratung des Stellenplanes 2014 
 
Beschlussentwurf Rat: 
  
Der Rat verweist den Stellenplan für das Jahr 2014 zur weiteren Beratung in den Haupt-, 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss. 
 
Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss: 
  
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat, den Stellenplan 2014 der 
Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt festzusetzen: 
 

siehe Beschlussentwurf Rat 
 

Beschlussentwurf Rat: 
  
Der Rat beschließt den Stellenplan 2014 der Beamten und tariflich Beschäftigten wie folgt: 
  
    
 Beamte   
 Besoldungsgruppe Anzahl  
 B6 1,00  
 B2 1,00  
 A16 (Wahlbeamte) 1,00  
 A16 (Laufbahn h.D.) 3,00  
 A15 2,00  
 A14 2,37  
 A13 h.D. 2,00  
 A13 g.D. 2,00  
 A12 7,76 . 
 A11 8,24  
 A10 11,23  
 A9 g.D. 2,00  
 A9Z 0,50  
 A9 m.D. 4,11  
 A8 5,23  
 A7 1,00  
    
 Gesamt 54,44  

Ö  9
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 Tariflich Beschäftigte   
 Entgeltgruppe Anzahl  
 15 1,00  
 14 4,46  
 13 1,00  
 12 11,36  
 11 19,07 davon 1,00 k.w. 
 10 10,64  
 9 28,98 davon 0,34 k.u. E8 
 8 32,35  
 6 31,21 davon 1,00 k.u. E5 
 5 15,25  
 4 0,73  
 3 4,00  
 2 0,78  
 S17 1,00  
 S15 2,78  
 S14 6,00  
 S13 Ü 4,77  
 S13 1,00  
 S12 Ü 1,73  
 S12 2,00  
 S11 Ü 6,50  
 S11 6,50  
 S10 4,00  
 S8 0,00  
 S7 1,87  
 S6 86,51  
 S3 35,72  
    
 Gesamt 321,21  
  
  
Sachverhalt: 
 
Der Beschlussentwurf des Stellenplanes weist für das Jahr 2014 aus: 
 
   54,44 Beamtenstellen 

321,21 Stellen tariflich Beschäftigte 
375,65 Stellen insgesamt 

  
  
Das Stellenniveau im Bereich der Beamtinnen und Beamten sinkt mit 2,28 Stellen leicht ge-
genüber 2013. Ursächlich sind Stellenumwandlungen und Streichungen von Stellenanteilen 
(die nicht finanziert waren).  
 
Die bedeutendste Steigerung ergibt sich im Tarifbereich aufgrund eines weiteren Anpas-
sungsbedarfes im Bereich der Stellen für Erzieherinnen und Erzieher. Die Bedarfsermittlung 
ergibt gegenüber der Prognose aus dem Jahr 2011 einen Mehrbedarf von insgesamt 8,905 
Stellen.  
 
Im Tarifbereich der Verwaltungskräfte wurden für die Aufgabe Gerätewart Feuerwehr, die 
Abwicklung der Zweitwohnungssteuer und für die Durchführung dringender städtischer Bau-
maßnahmen neue Stellen eingerichtet. Die Veränderung der übrigen Stellenanteile basiert 
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im Wesentlichen aus Rückkehrfällen aus Erziehungsurlaub, und Stellenumwandlungen. Hier 
ist die entsprechende Reduzierung bei den Stellen im Beamtenbereich zu beachten. 
 
Die Änderungen im Stellenplanentwurf 2014 gegenüber 2013 werden in den Anlagen erläu-
tert. Der Stellenplan wurde dem Personalrat zur Anhörung vorgelegt. Die Stellungnahme des 
Personalrates wird nachgereicht, sobald diese vorliegt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt: 
Stellenverzeichnis/Stellenplan 2014 mit Erläuterungen 
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  1 Steuerungsunterstützung und zentrale Dienste 

 
 
 
 

 
 
-Stellenverzeichnis 2014  
-Stellenplan 2014 
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Vorwort zum Stellenplanentwurf für das Jahr 2014 
 
 
Das Stellenniveau im Bereich der Beamtinnen und Beamten sinkt mit 2,28 Stellen 
leicht gegenüber 2013. Ursächlich sind Stellenumwandlungen und Streichungen von 
Stellenanteilen (die nicht finanziert waren).  
 
Die bedeutendste Steigerung ergibt sich im Tarifbereich aufgrund eines weiteren An-
passungsbedarfes im Bereich der Stellen für Erzieherinnen und Erzieher. Die Be-
darfsermittlung ergibt gegenüber der Prognose aus dem Jahr 2011 einen Mehrbedarf 
von insgesamt 8,905 Stellen.  
 
Im Tarifbereich der Verwaltungskräfte wurden nur für die neue Aufgabe Gerätewart 
Feuerwehr, die Abwicklung der Zweitwohnungssteuer und die Durchführung von 
dringenden städtischen Baumaßnahmen jeweils eine neue Stelle eingerichtet. Die 
Erhöhung der übrigen Stellenanteile basiert im Wesentlichen aus Rückkehrfällen aus 
Erziehungsurlaub, und Stellenumwandlungen.  
 
Die einzelnen Veränderungen mit Zu- und Abgängen in den einzelnen Vergütungs- 
und Besoldungsgruppen sind in der Erläuterung zum Stellenverzeichnis dargestellt, 
die Bestandteil dieser Zusammenstellung ist.   
 
 
Redaktioneller Hinweis: 
 
Unter der Rubrik Abordnung/Gestellung zu Stadtbetrieb Bornheim AöR sind die Be-
amtinnen und Beamten im Stellenverzeichnis und Stellenplan dargestellt, welche 
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Ihren Dienst im Stadtbetrieb versehen. In 
den vorhandenen Fällen besteht das Dienstverhältnis mit der Stadt Bornheim fort. 
Die Stellen sind somit weiterhin im Stellenplan darzustellen und gelten als besetzt.  
 
Soweit als Grund „Rückkehr Erziehungsurlaub“ angegeben ist, ist festzustellen, dass 
diese Stellen im Stellenverzeichnis der Vorjahre entsprechend im Pool Erziehungsur-
laub ausgewiesen waren. Da diese Stellen im Zeitraum des Erziehungsurlaubes als 
inaktiv gelten, erfolgt keine Ausweisung/Zählung  im Stellenplan des jeweiligen Jah-
res. Insoweit ist bei Rückkehr im Stellenplan eine entsprechende Mehrung von Stel-
len festzustellen. Hierbei handelt es sich bis auf Stelle 812 (Zweitwohnungssteuer) 
aber nicht um neue Stellen für neue Aufgaben.  Für die aufgeführten Stellen erfolgte 
keine Einstellung von Vertretungskräften. Die einzelnen Stellen sind in Anlage erläu-
tert. 
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Erläuterungen Stellenveränderungen Tarifbeschäftigte 2013 auf 2014 

1.Mehrung/Minderung Stellenanteile 

Stelle Org.Einh Bewertung Veränderung  Grund 

858 6.3 E 11 E11 + 0,35 Erhöhung auf Vollzeit 

Realisierung 
Investitionsvolumen 

796 6.3 2013 E10 

2014 E9 

E10 - 1,0 

E9   +0,5 

Stelle von FB 2 (E10 in 6.3) 
verlagert und Absenkung E 
10 in E9 und 1,0 auf 0,5 in 
6.3 mit E 9. 

818 2.2 E 6 E6 + 0,5 Erhöhung Stellenanteil 

Zahlungsverkehr 

988 5.1 2013 E6 

2014 E5 

E6 - 1,0 

E5 +0,5 

Stelle umgewandelt in E5 
und auf 0,5 abgesenkt. 
Hausmeister 
Übergangswohnheime. 

821 Bodenm. E 12 E12 -0,410 Stelle abgesenkt wegen 
Verringerung Arbeitszeit. 

Auffang Rest durch Stelle 
2453. 

Bodenmanagement 

789
  

1.6 2013 E 5 E 5 -0,5 Stelle gelöscht. Nicht mehr 
benötigt für 
Aufgabenerfüllung. 
Vertretung erfolgt durch 
Info. Telefonzentrale 

850 3.3 E5 E5 - 0,385 Stelle abgesenkt im 
Rahmen Nachbesetzung 
(Projekt 2x24 Std-
Ruhender Verkehr 
insgesamt somit 
Ausweitung im Bereich 
Ruhender Verkehr (39 Std 
auf 48 Std) 

2412 3.3 E5 E5 - 0,15 Stelle von FB 1 in FB 3 und 
abgesenkt im Rahmen 
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Nachbesetzung (Projekt 
2x24 Std Ruhender 
Verkehr) insgesamt somit 
Ausweitung im Bereich 
Ruhender Verkehr (39 Std 
auf 48 Std) 

15622 3.2 2014 E 5 E5 + 1,0 Stelle eingerichtet. 

Gerätewart Feuerwehr 

Neue Aufgabe 

1050 4.1 2013 S11 

2014 S17 

S11 -0,883 

S17 +1,0 

Stelle von 0,883 auf 
Vollzeit und von S11 in S17 
im Rahmen Nachbesetzung 
und neuem 
Aufgabenzuschnitt 

Sachgebietsleitung 
Jugendhilfe 

1035 4.1 S 15 S15 + 0,221 Stellenanteil erhöht von 
0,779 auf 1,0 

Jugendhilfeplaner 

3843 4.1 S11 S11 -0,5 Stelle gestrichen im 
Rahmen 
Stundenverteilungskonzept 
FB 4 

2555 4.2 S12 S12 -0,5 Stelle abgesenkt im 
Rahmen 
Stundenverteilungskonzept 
FB 4 (Tätigkeiten aufgeteilt 
mit Stelle 
3840,Mitarbeiterin 3840 
befristet während 
Reduzierung 2555  

Diverse KITAS S15 bis S3 S15 +0,002 

S13Ü +0,103 

S8 -1,0 

S 6 + 3,73 

S 3 + 6,07 

Anpassung Bedarf an KIGA-
Jahr 2013/2014 

Insgesamt +8,905 
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738 Gleichst. A12 A12 + 0,146  Erhöhung Stellenanteil  

Projektaufgaben 

873 6.3 A10 A10 - 0,366 Stelle gelöscht. Aufgaben 
werden von Stelle 939 
wahrgenommen. 

864 6.2 A10 A10 + 0,086 Stellenanteil erhöht.  

Bauordnungsrecht 

2453 Bodenm. A10 A10 + 0,5 Auffang Reduzierung Stelle 
821. Rückkehr aus 
Erziehungsurlaub 

Bodenmanagement 

16496 6.3 E11 E11 +1,0 Neue Stelle Architekt für 
dringende städt. 
Baumaßnahmen 
(insbesondere U3-Ausbau) 
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2. Stellenumwandlungen 

Stelle Org.Einh Bewertung Veränderung  Grund 

898 9.1 2013 A12 

2014 E11 

-1 A12 

+1 E11 

Umwandlung von 

A 12 in E11 

Ing.-Tiefbau 

874 6.3 2013 A11 

2014 E10 

- 1,0 A11 

+ 1,0 E10  

Stelle von A11 in E 10 
umgewandelt im 
Rahmen 
Nachbesetzung mit 
Tarif-B. 

744 1.1 2013 A10 

2014 E9 

A10 - 1,0 

E9   +1,0 

Umwandlung von A 
10 in E 9 im Rahmen 
Nachbesetzung mit 
Tarif-B 

878 4.2 2013 E9 

2014 A10 

E9 -1,0 

A10 +1,0 

Stelle von 6.3 nach 
4.2 Umwandlung 
Stelle von E 9 nach 
A10 Besetzung mit 
Beamtin 

5704 Pool ohne Fb-
Zuweisung/6.3 

2013 A9 

2014 E9 

A9 -1,0 

E9 +1,0 

Stelle umgewandelt 
von A9 in E9 und von 
Pool ohne FB-
Zuweisung  in GB 6.3  

898 9.1 2013 A12 

2014 E11 

A12 - 1,0 

E11 +1,0 

Umwandlung von A 
12 in Tarif-B:  E 11 

Tiefbau-Ing. 

 

3. Rückkehrer Erz.Urlaub 

Stelle Org.Einh Bewertung Veränderung  Grund 

11160 6.1 E 11 E11 + 0,65 Rückkehr Erz.-Urlaub 

Baugenehmigungen 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
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Ersatzkraft 

812 2.1 E 8 E8 + 1,0 Rückkehr Erz.-Urlaub 

Zweitwohnungssteuer 

Übernahme neue Aufgabe 

820 2.2 E 8 E8 + 1,0 Rückkehr Erz.-Urlaub 

Zahlungsverkehr 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
Ersatzkraft 

2555 4.2 S12 S12 + 1,0 Rückkehr 
Erziehungsurlaub 

Tagespflege 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
Ersatzkraft 

1048 4.1 S11 S11 + 0,128 Rückkehr 
Erziehungsurlaub und 
Anpassung Stunden auf 
Vollzeit  im Rahmen 
Verteilkonzept Stunden 

 FB 4 Jugendschutz 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
Ersatzkraft 

3840 4.1 S11 S11 +0,5 Rückkehr 
Erziehungsurlaub, aber auf 
Stelle 934. 

Stelle wird in FB 4 weiter 
benötigt für 
Aufgabenwahrnehmung 
und ist mit Nachfolgerin 
besetzt 
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984 5.2 A11 A11 + 0,366 Rückkehr Erz.Url. 

Senioren 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
Ersatzkraft 

2453 Stabstelle 
Bodenm. 

A10 A10 +0,5 Rückkehr Erz.Url.  

Stabstelle 
Bodenmanagement 

Während Abwesenheit 
erfolgte keine Vertretung 
durch eingestellte 
Ersatzkraft 

Redaktioneller Hinweis: 

Soweit als Grund „Rückkehr Erziehungsurlaub“ angegeben ist, ist festzustellen, dass diese Stellen im 
Stellenverzeichnis der Vorjahre entsprechend im Pool Erziehungsurlaub ausgewiesen waren. Da diese 
Stellen im Zeitraum des Erziehungsurlaubes als inaktiv gelten, erfolgt keine Ausweisung/Zählung  im 
Stellenplan des jeweiligen Jahres. Insoweit ist bei Rückkehr im Stellenplan eine entsprechende 
Mehrung von Stellen festzustellen. Hierbei handelt es sich bis auf Stelle 812 (Zweitwohnungssteuer) 
aber nicht um neue Stellen für neue Aufgaben.  Für die aufgeführten Stellen erfolgte keine 
Einstellung von Vertretungskräften.  

4. Stellenbewertungen 

Stelle Org.Einh Bewertung Veränderung  Grund 

989 5.2 2013 E8 

2014 E9 

E8 -1,0 

E9 +1,0 

Anhebung von E8 auf E9 

Senioren  

991 5.3 2013 E8 

2014 E9 

E8 -0,85 

E9 +0,85 

Anhebung von E8 auf E9 

Wohngeld 

992 5.3 2013 E8 

2014 E9 

E8 -0,74 

E9 +0,74 

Anhebung von E8 auf E9 

Wohngeld 

758 1.2 2013 E9 

2014 E6 

E9 -1,0 

E6 +1,0 

Absenkung E9 auf E6 

SB zentrale Dienste 

782 1.6 2013 E6 E6 - 1,0 Anhebung von E6 auf E8 

33/87



2014 E8 E8 +1,0 Wirtschaftsförd. 

805 2.1 2013 E6 

2014 E8 

E6 -0,52 

E8 +0,52 

Anhebung von E6 auf E8 

Steuern 

815 2.2 2013 E6 

2014 E8 

E6 - 1,0 

E8 +1,0 

Anhebung von E6 auf E8 

Zahlungsverkehr 

836 3.1 2013 E6 

2014 E8 

E6 - 1,0 

E8 +1,0 

Anhebung von E6 auf E8 

Bürgerbüro 

944 4.3 2013 E6 

2014 E8 

E6 - 1,0 

E8 +1,0 

Anhebung  von E6 auf E8 

Schulverwaltung 

2497 3.1 2013 E6 

2014 E8 

E6 - 1,0 

E8 +1,0 

Anhebung  von E6 auf E8 

Bürgerbüro 

824 FB 2 2013 A15 

2014 A16 

A15 - 1,0 

A16 +1,0 

Stelle von A 15 nach A 16 

Kämmerer 

823 FB 5 2013 A14 

2014 
A13h.D 

A14 - 1,0 

A13 h.D. +1,0 

Stelle von A 14 nach A 13 
h.D. 

FB-Leitung FB 3 

806 2.1 2013 A11 

2014 A12 

A11 - 0,5 

A12 +0,5 

Stelle von A 11 nach A12 

Interne Revision 

917 SBB 2013 A10 

2014 A11 

A10 -1,0 

A11 +1,0 

Stelle von A 10 nach A 11. 

Kaufm. Leitung HFB 

5. Änderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan 

Unbesetzte Stellen im Pool Erziehungsurlaub wurden gelöscht, da die dort ursprünglich hinterlegten  
Mitarbeiterinnen zwischenzeitlich auf andere Stellen zurückgekehrt sind. Die Stellen im Pool 
Erziehungsurlaub gelten als inaktiv und werden im jeweiligen Stellenplan nicht gezählt/ausgewiesen. 
Insoweit führt die Löschung der Leer-Stellen nicht zu einer Minderung der betreffenden Stellen im zu 
beschließenden Stellenplan.      

Stellen aus Pool Erziehungsurlaub, die gelöscht wurden: 

1075, 2543, 2568, 2591, 2595, 5668, 5687  
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Übersicht unbesetzte Stellen 30.06.2013  aus Stellenverz.2014

749 Vorzimmer BM Stelle ist besetzt
758 GB 1.2 Stelle ist besetzt 
762 Azubi Stelle ist besetzt
763 Azubi Stelle ist besetzt

1075 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

2543 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

2568 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

2591 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

2595 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

5668 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

5687 Pool Erz.-Url

Stelle gelöscht, Stelle im Pool Erzeihungsurlaub nicht mehr benötigt
MA gewechselt auf Stelle in Org-Einheit. Löschung von Stellen im Pool Erzeihungsurlaub haben 
keine Auswirkung auf die Summen im Stellenplan.

789 GB 1.7 Stelle gelöscht. Vertretung Telefonzentrale erfolgt mittlerweile über Bürgerbüro
795 GB 2.1 Stelle wird derzeit nicht besetzt Reserve für Rückkehr Erz.Url. 
873 GB 6.3 Stelle gelöscht. Aufgaben werden von Stelle 939 wahrgenommen.

5704 GB 6.3 Stelle ist besetzt
823 FBL 3 Stelle ist besetzt
830 GB 3.1 Stelle ist besetzt
850 GB 3.3 Stelle wird besetzt 2013

2412 GB 3.3 Stelle wird besetzt 2013
1078 GB 7.1 Stelle gesperrt. Aufgaben werden von Stellen in 7.1 erledigt.

898 GB 9.1 Stelle wird besetzt 2013
1035 GB 4.1 Stelle ist besetzt
3843 GB 4.1 Stelle gelöscht im Rahmen Stundenverteilkonzept FB 4 aufgelöst.
6217 GB 4.1 Besetzung geplant

937 GB 4.2 Besetzung geplantwechselnde Praktikanten KITAS
945 GB 4.2 Besetzung geplantwechselnde Praktikanten KITAS

2579 GB 4.2 Besetzung geplantwechselnde Praktikanten KITAS
6599 GB 4.2 Besetzung geplantwechselnde Praktikanten KITAS
6600 GB 4.2 Besetzung geplantwechselnde Praktikanten KITAS
1055 GB 4.2 Besetzung geplant 
6608 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6609 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6610 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6611 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6612 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6613 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA

15868 KITA Knippstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
5692 KITA Secundastr Stelle gelöscht. Sprachförderung auf dieser Stelle ausgelaufen. 
6614 KITA Secundastr Stelle ist besetzt
6597 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6602 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6603 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6604 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6605 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA

Im Stellenverzeichnis für das Jahr 2014 ist in Spalte 9 der Besetzungsstatus zum 30.06.2013 angegeben.
0 = am 30.06.2013 unbesetzt
1 = am 30.06.2013 besetzt
Im Folgenden werden die mit "0" aufgeführten Stellen im Stellenverzeichnis hinsichtlich der Entwicklung ab 30.06.2013 erläutert: 
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6606 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6607 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA

15867 KITA Roisdorf Container Besetzung geplant . Erweiterung KITA
2369 KITA Wolfsgasse Besetzung erfolgt
2567 KITA Wolfsgasse Besetzung geplant 
2592 KITA Margretenstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
5711 KITA Margretenstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6615 KITA Margretenstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
8635 KITA Margretenstr. Stelle ist besetzt
6616 KITA Friedrichstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
8634 KITA Friedrichstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
8636 KITA Friedrichstr. Besetzung geplant . Erweiterung KITA
5696 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6588 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6589 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6590 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6591 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6592 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6596 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6601 Erweiterung Walberberg Besetzung geplant . Erweiterung KITA
6617 U3 Reserve-Praktikanten Stellen gelöscht. Vorhandene Praktikantenstellen reichen aus
6618 U3 Reserve-Praktikanten Stellen gelöscht. Vorhandene Praktikantenstellen reichen aus
6619 U3 Reserve-Praktikanten Stellen gelöscht. Vorhandene Praktikantenstellen reichen aus

954 Grundschule Besetzung geplant
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Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl der 
Beamtinnen z.A./

Beamten z.A.
2014

Zahl der 
Beamtinnen 

z.A./
Beamten z.A.

2013

Zahl der 
Beamtinnen 

z.A./
Beamten z.A.

am 30.06.2013 Erläuterungen
1 2 3 4 5 6

Rätinnen z.A./
Räte z.A.

A13 0 0 0

Inspektorinnen z.A./
Inspektoren z.A.

A 9 2 2 2

Sekretärinnen z.A.
Sekretäre z.A.

A 6 0 0 0

Bezeichnung Art der Vergütung Vorgesehen für
2014

Beschäftigt am
01.10.2013

Erläuterungen

1 2 3 4 5
Inspektoranwärterinnen/
Inspektoranwärter Anwärterbezüge 2 1
Sekretäranwärter/in Anwärterbezüge 0 0
Verwaltungspraktikantinnen/
Verwaltungspraktikanten fester Satz 10 10
Auszubildende Ausbildungsvergütung 5 5
Praktikantinnen/
Praktikanten fester Satz 5 5

Stellenübersicht 
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit 

-Beamte zur Anstellung-

Stellenübersicht 
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- oder Probezeit 

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 26.11.2013 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 599/2013-1 

    Stand 07.11.2013 
 
Betreff 
 

Fortschreibung Ausstattungskonzept Grundschulen und Erstellung eines 
Medienentwicklungsplans 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Haupt, 
Finanz und Wirtschaftsausschuss, wie folgt zu beschließen (siehe Beschlussvorschlag 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss): 
 
Beschlussentwurf Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt, auf der Basis des vorliegenden 
Zwischenberichts des Beratungsbüros Dr. Garbe & Lexis für die Medienentwicklungsplanung 
für die Schulen der Stadt Bornheim zusätzliche Mittel für Investitionen in Höhe von 15.000 € 
(Projekt 5.000510 EDV Schulen und Kitas) und für konsumtive Ausgaben in Höhe von 
50.000 € (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) bereit zu stellen. 
 
Sachverhalt 
 
Nach § 79 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Schulträger ver-
pflichtet, seinen Schulen eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnolo-
gie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Auf Grund dieser Verpflichtung 
wurde im Jahr 2008 unter der Leitung von Schulleiter Norbert Rauh, Medienberater im Kom-
petenzteam des Rhein-Sieg-Kreises und in Absprache mit den jeweiligen Schulleitungen der 
einzelnen Grundschulen ein Medienkonzept für die Grundschulen für die Jahre 2008 bis 
2013 erstellt. Dieses Medienkonzept soll nun in Form einer Medienentwicklungsplanung für 
die Schulen der Stadt Bornheim weiter entwickelt werden. 
 
Mit der Erstellung der Medienentwicklungsplanung hat der Bürgermeister im April 2013 das 
Beratungsbüro Dr. Garbe & Lexis aus Leichlingen beauftragt. Das Beratungsbüro hat seit-
dem mit den Schulleitungen und der zurzeit mit der Betreuung der in den Schulen vorhande-
nen PCs beauftragten Firma Gespräche geführt. Aus diesen Gesprächen und der Bestands-
aufnahme vor Ort kommt das Beratungsbüro bereits jetzt, vor dem Abschluss der Erstellung 
des Medienentwicklungsplans, zu dem Ergebnis, dass für eine bedarfsgerechte Medienaus-
stattung Aufwendungen in der Gesamthöhe von ca. 225.000 € erforderlich sein werden. 
 
Bislang hat der Bürgermeister im Haushalt 2014 im Teilergebnisplan 1.01.12 insgesamt 
160.500 € für die Beschaffung von „Geringwertigen Wirtschaftsgütern“ und die Unterhaltung 
von Datenverarbeitungseinrichtungen an Schulen berücksichtigt. Im Teilfinanzplan 1.01.12 
sind 30.400 € für die Beschaffung von Software und Hardware an Schulen und Kitas veran-
schlagt. Gegenüber dem Haushaltsentwurf ergibt sich somit ein Mehrbedarf von 65.000 €. 
Davon entfallen voraussichtlich 50.000 € auf den Teilergebnisplan 1.01.12 und 15.000 € auf 
den Teilfinanzplan 1.01.12. Herr Dr. Garbe wird einen Zwischenbericht zur Medienentwick-

Ö  10
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lungsplanung im Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vorstellen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Konsumtive Mehraufwendungen und –auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 
50.000 € (insgesamt 152.000 € in 2014), investive Mehrauszahlungen in Höhe von 15.000 € 
(insgesamt 45.400 € in 2014) und Mehraufwendungen für Abschreibungen in 2014 bis 2018 
in Höhe von jährlich 3.000 €. 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 529/2013-3 

    Stand 14.10.2013 
 
Betreff 
 

Antrag der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Elektronische 
Gewerbeanmeldung 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister, 

• den Aufwand und das Einsparpotenzial bei einer Umstellung auf die elektronische 
Gewerbeanmeldung für die Stadt Bornheim zu ermitteln. 

• dem Ausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen über das Ergebnis der Prüfung zu 
berichten. 

 
Sachverhalt 
 
Auf den beigefügten Antrag der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Elektronische Gewerbe-
anmeldung wird Bezug genommen. 
 
Der Bürgermeister hat keine Bedenken antragsgemäß zu entscheiden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Müssen ermittelt werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 

Ö  12
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Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
 
FDP-Fraktion Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 
 

Tel.: 02222/99 44 50 
Fax: 02222/99 44 52 

 
fraktion@fdp-bornheim.de 

www.fdp-bornheim.de 
 

Bornheim, 26. September 2013 

 
Herrn 
Bürgermeister Wolfgang Henseler 
Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsausschusses 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stellen wir gemäß §3 (1) GeschO den folgenden Antrag für die kommende Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses: 
 

Elektronische Gewerbeanmeldung 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beauftragt den Bürgermeister, den Aufwand und 
das Einsparpotenzial bei einer Umstellung auf die elektronische Gewerbeanmeldung für die Stadt 
Bornheim zu ermitteln und dem Ausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen über das Ergebnis 
der Prüfung zu berichten. 
 
Begründung: 
 
Das NRW-Wirtschaftsministerium treibt derzeit die Umstellung auf ein elektronisches 
Gewerbeanmeldungsverfahren mit Nachdruck voran. Mit dem Modernisierungsprojekt sind 
landesweit mehrere Millionen Euro Einsparpotenzial verbunden. Das Ministerium will die 
Kommunen bei der Umstellung „nach Kräften unterstützen“. 
 
Nach Auffassung der FDP-Fraktion sollte die Umstellung auf ein elektronisches Verfahren geprüft 
werden. Neben dem erhofften Einspareffekt spricht auch der verbesserte Bürgerservice für eine 
Modernisierung dieses Verwaltungsverfahrens. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christian Koch, Jörn Freynick und Fraktion 
 
 

 
Ö  12
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 607/2013-2 

    Stand 12.11.2013 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Sachstand zur Umsetzung der Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Bornheim 

 
Sachverhalt 
 
Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist zuletzt in seiner Sitzung am 02.07.2013 
mit Vorlage Nr. 356/2013-2 in Form eines Zwischenberichtes über den Sachstand informiert 
worden. 
Der Bürgermeister hatte zugesagt, über die weitere Entwicklung zu berichten und dabei zu-
gleich eine Übersicht zu den durch die Erhebung der Zweitwohnungssteuer entstandenen 
Personal- und Sachkosten zu geben. 
 

1. Aktueller Stand der Datenerhebung und weitere Vorgehensweise 
 
Die beigefügte grafische Übersicht gibt den aktuellen Status mit dem Stand vom 07.11.2013 
wieder: 

Insgesamt sind 1001 (78 %) der ursprünglich angeschriebenen Fälle durch Umwandlung in 
Hauptwohnsitz (87 Personen) bzw. Abmeldung der Zweitwohnung (914 Personen) nicht 
steuerpflichtig.  
 
66 (5 %) der gemeldeten Zweitwohnungsinhaber erfüllen voraussichtlich einen Ausnahme-
tatbestand der Satzung, da die Zweitwohnung aus beruflichen, therapeutischen oder jugend-
hilfebedingten Gründen inne gehalten wird. Die Anzahl der Fälle, in denen ein Kinderzimmer 
im Elternhaus genutzt wird, beziffert sich auf 85 (7 %).  
 
Der Bürgermeister geht derzeit davon aus, dass in rd. 88 Fällen (7 %) Veranlagungen durch-
zuführen sein werden. Die Erträge aus Zweitwohnungssteuer können abschließend erst 
nach Beendigung des Veranlagungsprozesses beziffert werden. Die städtischen Forderun-
gen sollen bis Ende dieses Jahres erhoben werden, so dass die entsprechenden Erträge im 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 Berücksichtigung finden. 
 
In 35 Fällen (3 %) konnten die erforderlichen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen wer-
den. 
 

2. Kosten im Zusammenhang mit der Implementierung und der laufenden Erhebung der 
Zweitwohnungssteuer 
 

a. Implementierung in 2013 
 

Personalkosten: 20.000 €/p.a. (16 Stunden/Woche) 
Sachkosten:  Einrichtung eines Arbeitsplatzes 9.700 € (KGSt) 

    Porto/Büromaterial 1.000 € 
 
  Insgesamt rd. 30.000 € 
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b. Laufend ab 2014 

 
Personalkosten: anteilig 5.000 €/p.a. (4 Stunden/Woche) 
Porto/Büromaterial: 100 € 
 
Insgesamt rd. 5.000 € 

 
Anlagen zum Sachverhalt 
Status Zweitwohnsitze zum 07.11.2013 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 553/2013-1 

    Stand 16.10.2013 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Veränderungen im Filialnetz der Deutschen Post AG in 
Bornheim 

 
Sachverhalt 
 
Der Bürgermeister ist daran interessiert, dass die Einwohner der Stadt Bornheim lückenlos 
mit den Dienstleistungen der Deutschen Post AG versorgt werden. Daher besteht ein regel-
mäßiger Austausch zwischen der Stadtverwaltung und der Deutschen Post AG. Nun haben 
sich folgende Änderungen im Filialnetz der Deutschen Post AG in Bornheim ergeben: 
 
Hemmerich 
Die Filiale im Heerweg 377, 53332 Bornheim-Hemmerich wird am 31. Oktober 2013 schlie-
ßen. 
Am 4. November 2013 wird die neue Filiale im Getränkehandel im Heerweg 334, 53332 
Bornheim-Hemmerich eröffnen. Öffnungszeiten werden sein: Montag bis Freitag von 9.00 bis 
19.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr. 
 
Merten 
Die Filiale in der Kirchstraße 15, 53332 Bornheim-Merten wird am 14. November 2013 in 
neue Geschäftsräume in der Straße „Am Boskoop“, im neuen Einkaufszentrum in Bornheim-
Merten umziehen. Öffnungszeiten werden sein: Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr und 
Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr.  
 
Damit ist Versorgung der Bevölkerung mit den Dienstleistungen der Deutschen Post AG in 
Bornheim weiterhin in vollem Umfang gewährleistet.  
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 527/2013-2 

    Stand 27.09.2013 
 
Betreff 
 

Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Umstellung auf das SEPA-
Verfahren 

 
Sachverhalt 
Der Bürgermeister beantwortet die Fragen der FDP-Fraktion wie folgt: 
 
Frage 1: Zu welchem Stichtag wird bei der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb auf 
SEPA umgestellt? 
 
Antwort: Die SEPA-Umstellung bei der Stadt Bornheim sowie beim Stadtbetrieb Bornheim 
erfolgt stufenweise. Die SEPA-Überweisung wird im Oktober 2013 eingeführt. Die Umstel-
lung auf das SEPA-Lastschriftverfahren erfolgt zum 01.01.2014. 
 
Frage 2: Welche Fach- und Geschäftsbereiche sind von der Umstellung betroffen und 
welcher Fach- bzw. Geschäftsbereich ist federführend zuständig? Wer übernimmt die 
SEPA-Umstellung beim Stadtbetrieb? 
 
Antwort: Von der SEPA-Umstellung sind alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, insbesonde-
re jedoch der Fachbereich Finanzen, betroffen.  
Die Aufgabe der Steuerung und Koordination des Umstellungsprozesses wurde dem zum 
SEPA-Beauftragten benannten Leiter der Finanzbuchhaltung übertragen. Diese Steuerungs- 
und Koordinationsfunktion erstreckt sich innerhalb des Konzerns „Stadt Bornheim“ auch auf 
den Stadtbetrieb Bornheim. 
 
Frage 3: Mit welchem Aufwand rechnet der Bürgermeister für den Neudruck von Bro-
schüren, Briefbögen, SAP-Beratungsleistung und weitere SEPA-bedingten Leistungen 
bei Stadt und Stadtbetrieb? 
 
Antwort: Über den personellen Aufwand hinaus fallen keine nennenswerten finanziellen Auf-
wendungen an. Die technischen Umstellungen sind von den bestehenden Verträgen mit dem 
Rechenzentrum (civitec) abgedeckt, die digitalen Briefbögen werden bzw. wurden durch ei-
genes Personal angepasst und die Änderungen in den städtischen Broschüren erfolgt mit 
dem nächsten routinemäßigen Neudruck. Beim Stadtbetrieb Bornheim fallen Kosten für die 
Umstellung des Abrechnungsverfahrens an, die derzeit noch nicht beziffert werden können. 
 
Frage 4: Wie viele Einzugsermächtigungen haben Stadt und Stadtbetrieb und wie wer-
den diese auf SEPA-Bankverbindungen umgestellt? 
 
Antwort: Die in den Stammdaten der Stadtverwaltung hinterlegten Bankverbindungen (Kon-
tonummer und Bankleitzahl) wurden vom Rechenzentrum auf IBAN und BIC übergeleitet.  
Aktuell liegen der Stadt Bornheim über 31.000, dem Stadtbetrieb Bornheim rd. 9.000 Ein-
zugsermächtigungen vor, die in SEPA-Mandate umgedeutet werden.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 
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Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
 
FDP-Fraktion Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 
 

Tel.: 02222/99 44 50 
Fax: 02222/99 44 52 

 
fraktion@fdp-bornheim.de 

www.fdp-bornheim.de 
 

Bornheim, 26. September 2013 

 
Herrn 
Bürgermeister Wolfgang Henseler 
Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsausschusses 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stellen wir gemäß §19 (1) GeschO die folgende Anfrage für die kommende Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses: 
 

Umstellung auf das SEPA-Verfahren 
 
 
Am 1. Februar 2014 wird das bisherige deutsche Lastschriftverfahren durch das europäische 
SEPA-Verfahren ersetzt. Auch für die Stadt Bornheim sind dadurch erhebliche 
Umstellungsarbeiten notwendig. 
 
Wir fragen daher: 
 

(1) Zu welchem Stichtag wird bei der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb auf SEPA 
umgestellt? 
 

(2) Welche Fach- und Geschäftsbereiche sind von der Umstellung betroffen und welcher 
Fach- bzw. Geschäftsbereich ist federführend zuständig? Wer übernimmt die SEPA-
Umstellung beim Stadtbetrieb? 

 
(3) Mit welchem Aufwand rechnet der Bürgermeister für den Neudruck von Broschüren, 

Briefbögen, SAP-Beratungsleistung und weitere SEPA-bedingte Leistungen bei Stadt und 
Stadtbetrieb? 
 

(4) Wie viele Einzugsermächtigungen haben Stadt und Stadtbetrieb und wie werden diese auf 
SEPA-Bankverbindungen umgestellt? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christian Koch, Jörn Freynick und Fraktion 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 528/2013-1 

    Stand 27.09.2013 
 
Betreff 
 

Anfrage der FDP-Fraktion vom 26.09.2013 betr. Nebentätigkeiten von 
Beschäftigten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs 

 
Sachverhalt 
 
Für den Kreis der Beamtinnen und Beamten ist kraft Gesetzes eine Genehmigungspflicht bei 
Nebentätigkeiten normiert.  
 
Nach § 49 des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG NRW) bedarf es für die Beamtin/ den 
Beamten einer vorherigen Genehmigung zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen 
Vergütung, zu einer gewerblichen Tätigkeit, zur Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur 
Ausübung eines freien Berufes. Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamtes gilt nicht 
als Nebentätigkeit. Die Ausübung eines Ehrenamtes ist aber dem Dienstvorgesetzten vor 
Aufnahme schriftlich anzuzeigen. 
 
Bei der Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst war die Abschaffung aller Anknüpfun-
gen an das Beamtenrecht und die Gleichstellung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
mit privatwirtschaftlichen Arbeitnehmern ein erklärtes Ziel der Verhandlungen. 
 
In § 3 Abs. 3 TVöD wurde daher eine eigenständige Regelung geschaffen, die sich an den 
allgemein arbeitsrechtlich zulässigen Einschränkungen des Nebentätigkeitsrechts orientiert. 
Danach ist es grundsätzlich zulässig, eine  Nebentätigkeit  auszuüben. Soweit es sich um 
eine entgeltliche  Nebentätigkeit handelt, bedarf die Aufnahme der  Nebentätigkeit  einer 
vorherigen schriftlichen Anzeige. 
 
Die in der Anfrage der FDP Fraktion gestellten Fragen beantwortet der Bürgermeister wie 
folgt: 
 
Frage 1: Wie viele Beschäftigte der Stadt Bornheim haben eine Nebentätigkeit ange-
zeigt bzw. besitzen eine Genehmigung für eine Nebentätigkeit? Wie hoch ist dieser 
Anteil in Relation zur Gesamtbeschäftigungszahl? 
 
Antwort: Die Stadt Bornheim beschäftigt insgesamt 375 Mitarbeiter (ohne Aushilfen), davon 
haben 62 Beschäftigte eine Nebentätigkeit angezeigt. 
  
Fragen 2: Wie verteilen sich die Beschäftigten mit Nebentätigkeiten auf die einzelnen 
Fachbereiche in Relation zur Beschäftigtenanzahl in diesem Fachbereich? 
 
Antwort: Die Verteilung der Nebentätigkeiten auf die einzelnen Fachbereiche und deren 
Relation zur Beschäftigtenzahl der Fachbereiche sind aus folgender Tabelle ersichtlich. 
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Fachbereich Gesamtanzahl der 
Mitarbeiter 

Anzahl der Mitarbeiter mit 
Nebentätigkeiten 

Fachbereich 1  
(inkl. Verwaltungsvorstand) 44 8 

Fachbereich 2 31 7 

Fachbereich 3 23 5 

Fachbereich 4 191 28 

Fachbereich 5 8 2 

Fachbereich 6 28 3 

Fachbereich 7 10 2 

Fachbereich 8 3 1 

Fachbereich 9 11 0 

Fachbereich 10 10 1 

Sonstige (Stabstellen, Personalrat, 
Azubis) 16 5 

 
Frage 3: Wie verteilen sich die Beschäftigten mit Nebentätigkeiten auf höheren, geho-
benen, mittleren und einfachen Dienst (bzw. die vergleichbaren Gehaltsstufen der Ta-
rifbeschäftigten) in Relation zur Beschäftigtenzahl in diesen Gehaltsstufen. 
 
Antwort: Nebentätigkeiten der Beamten  

Laufbahngruppe Gesamtanzahl der 
Beamten 

Anzahl der Beamten mit Ne-
bentätigkeiten 

höherer Dienst 11 2 

gehobener Dienst 34 2 

mittlerer Dienst 11 2 

 
Nebentätigkeit der Tarifbeschäftigten (TB) und des Sozial- und Erziehungsbereiches (SE) 

Laufbahngruppe Gesamtanzahl  Anzahl der Nebentätigkeiten 

höherer Dienst 4 TB 2 

gehobener Dienst 57 TB 
41 SE 15 

mittlerer Dienst 101 TB 
70 SE 30 

einfacher Dienst 8 TB  
32 SE 4 
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Frage 4: Wie viele Beschäftigte des Stadtbetriebs haben eine Nebentätigkeit angezeigt 
bzw. besitzen eine Genehmigung für eine Nebentätigkeit? Wie hoch ist dieser Anteil in 
Relation zur Gesamtbeschäftigtenzahl? 
 
Antwort: Der Stadtbetrieb Bornheim beschäftigt insgesamt 88 Mitarbeiter, davon haben 7 
Beschäftigte eine Nebentätigkeit angezeigt.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 

84/87



 

Seite 1 

 
Fraktion im Rat der Stadt Bornheim 
 
FDP-Fraktion Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim Fraktionsgeschäftsstelle 

 
Rathausstr. 2 

53332 Bornheim 
 

Tel.: 02222/99 44 50 
Fax: 02222/99 44 52 

 
fraktion@fdp-bornheim.de 

www.fdp-bornheim.de 
 

Bornheim, 26. September 2013 

 
Herrn 
Bürgermeister Wolfgang Henseler 
Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsausschusses 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
hiermit stellen wir gemäß §19 (1) GeschO die folgende Anfrage für die kommende Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses: 
 

Nebentätigkeiten von Beschäftigten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs 
 
 
Nebentätigkeiten von Angestellten und Beamten der Stadt Bornheim und des Stadtbetriebs sind in 
der Regel anzeige- bzw. genehmigungspflichtig. Entsprechende Daten sollten dem Bürgermeister 
also vorliegen 
 
Wir fragen daher: 
 

(1) Wie viele Beschäftigte der Stadt Bornheim haben eine Nebentätigkeit angezeigt bzw. 
besitzen eine Genehmigung für eine Nebentätigkeit? Wie hoch ist dieser Anteil in Relation 
zur Gesamtbeschäftigtenzahl? 
 

(2) Wie verteilen sich die Beschäftigten mit Nebentätigkeit auf die einzelnen Fachbereiche in 
Relation zur Beschäftigtenzahl in diesen Fachbereichen? 

 
(3) Wie verteilen sich die Beschäftigten mit Nebentätigkeit auf den höheren, gehobenen und 

mittleren und einfachen Dienst (bzw. die vergleichbaren Gehaltsstufen der 
Tarifbeschäftigten) in Relation zur Beschäftigtenzahl in diesen Gehaltsstufen? 
 

(4) Wie viele Beschäftigte des Stadtbetriebs haben eine Nebentätigkeit angezeigt bzw. 
besitzen eine Genehmigung für eine Nebentätigkeit? Wie hoch ist dieser Anteil in Relation 
zur Gesamtbeschäftigtenzahl? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christian Koch, Jörn Freynick und Fraktion 
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Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.12.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 578/2013-2 

    Stand 28.10.2013 
 
Betreff 
 

Anfrage der SPD-Fraktion vom 26.10.2013 betr. Leasing Konzept 
Hallenfreizeitbad 

 
Sachverhalt 
 
Betreffend das Leasing-Konzept Hallenfreizeitbad bittet die SPD-Fraktion um Beantwortung 
der Frage, wie sich der Sachstand in der Angelegenheit heute darstellt und welche weiteren, 
neueren Entwicklungen zwischenzeitlich zu verzeichnen sind. 
 
Die Anfrage der SPD-Fraktion vom 26.10.2013 betreffend das Leasing-Konzept Hallenfrei-
zeitbad beantwortet der Bürgermeister wie folgt: 
 
Dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist zuletzt mit Vorlage Nr. 125/2012-2 zu den 
Abstimmungen mit der Finanzverwaltung zur Vermeidung eines umsatzsteuerlichen Leis-
tungsaustauschs zwischen der Stadt Bornheim und dem Stadtbetrieb Bornheim AöR berich-
tet worden. 
 
In der Vorlage wurde unter Hinweis auf die seitens der Finanzverwaltung nicht erteilte ver-
bindliche Auskunft und die gutachterliche Stellungnahme der BDO Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft AG dargestellt, dass ein steuerliches Risiko aus der umsatzsteuerlichen Beurtei-
lung des Betriebskostenzuschusses der Stadt Bornheim an den Stadtbetrieb Bornheim AöR 
nicht ausgeschlossen werden könne und dieses Risiko mit der Realisierung des geplanten – 
und aus Sicht der BDO grundsätzlich geeigneten -  Leasingvertrages über das Hallenfrei-
zeitbad zunehmen würde. 
 
Darüber hinaus ist darauf hingewiesen worden, dass außerhalb eines späteren Betriebsprü-
fungsverfahrens keine Möglichkeit besteht, die beantragte verbindliche Auskunft im Klage-
wege zu erhalten. 
 
Die steuerliche Betriebsprüfung durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung 
Aachen ist hinsichtlich des Betriebes gewerblicher Art (BgA) Hallenfreizeitbad in der Zeit vom 
11. bis 18. April 2013 durchgeführt worden. Die Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 
liegen derzeit noch nicht vor. Sobald der abschließende Prüfungsbericht des Finanzamtes 
für Groß- und Konzernbetriebsprüfung vorliegt, wird dem Haupt-, Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss berichtet. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 
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